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Anlass:

In der Haushaltssitzung der LUbecker Blrgerschaft am 06.11.2025 wurde bezlglich des
,LUmo“-Angebots folgender Beschluss gefasst:

,Das Limo-Angebot wird im bisherigen Umfang bis Ende 2026 weiterhin erbracht. Die Han-
sestadt Libeck als Aufgabentrager erstattet der SWL Mobil GmbH die anfallenden Kosten in
Hdhe von bis zu 325.000, EUR. Der Betrag ist entsprechend im Haushalt 2026 zu ordnen.

Bis zur Haushaltssitzung 2027 ist der Libecker Burgerschaft zu berichten, wie und ob eine
kostenoptimierte Fortsetzung des Limo-Angebots erfolgen kann. Hierin ist auch zu berich-
ten, welche Mittel zur Férderung des autonomen Fahrens ab dem Jahr 2027 oder spater zur
Finanzierung herangezogen werden kénnen.”

Auf Grundlage dieses Beschlusses hat der OPNV-Aufgabentrager bei SWL Mobil ein Kon-
zept fir eine Fortsetzung des ,Limo“-Angebots angefragt. Dieses liegt inzwischen vor und
wird mit diesem Bericht in die Gremien eingebracht (Anlage 1).

Bericht:

Bisherige Anséatze seitens der Verwaltung

Der 5. Regionale Nahverkehrsplan (5. RNVP) als Rahmenplan fir die Entwicklung des OP-
NV in Lubeck definiert auch einen Mindeststandard fir das Angebot in der Nachtverkehrs-
zeit: In den Wochenendnachten (Freitag auf Samstag bzw. Samstag auf Sonntag) ist ein
Nachtverkehr vorgesehen, entweder als Linienverkehr und/oder in flexibler Bedienform (z. B.
Linienbedarfsverkehr ,Limo®). Das Angebot soll nicht flachendeckend vorgehalten werden,
sondern nur in den Wohn- und Mischgebieten mit erhdhter Dichte sowie den zentralen Ge-
bieten wie der Altstadt.
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Die Burgerschaft hat zum 5. RNVP den Beschluss gefasst, ein Nachtverkehrskonzept zu er-
stellen, das die Systementscheidung zwischen Linienverkehr und flexiblen Bedienformen
(oder Kombinationen) trifft und sich zudem auch an den Bedirfnissen der Gewerbebetriebe
orientiert (VO/2024/13416-01).

Im daraufhin erstellen Bericht zum Grobkonzept fir den OPNV in der Nachtverkehrszeit
(VO/2025/14352) hat der OPNV-Aufgabentrager gemeinsam mit SWL Mobil eine mdgliche
Konzeption erstellt, wobei Nachtbuslinien in Kombination mit einer Fortfihrung des ,Limo*-
Angebots vorgesehen waren.

Hintergrund sind hier die systemischen Vor- und Nachteile: Ein reines Nachtbusnetz zur Er-
schlielung aller notwendigen Gebiete ware mit hohen Kosten fir die Hansestadt Lubeck
verbunden. Ein reiner Linienbedarfsverkehr hingegen lasst sich aufgrund der rdumlichen
Struktur der Hansestadt Liibeck nicht sinnvoll auf alle notwendigen Gebiete ausweiten, da
bei der ausgedehnten StadtgréRe Libecks Fahrzeuge fir jeweils lange Distanzen gebunden
sein kdnnten und somit dem Gesamtsystem fir Fahrtwinsche nicht zur Verfiigung stehen
kénnten. Zudem ist die Zuverlassigkeit des Systems fir die Fahrgaste ein Problem, da auf-
grund einer hohen Nachfrage alle Fahrzeuge ausgelastet sein kénnen und dann Fahrgasten
gaf. kein Fahrtangebot gemacht werden kann. Eine Erhdhung der Fahrzeugflotte ginge
ebenfalls mit hohen Kosten einher.

Das Grobkonzept enthielt daher stundliche Nachtbuslinien auf den Hauptachsen, die die
Hauptlast des Angebots tragen sollten. Erganzt werden sollten die Nachtbuslinien um einen
Linienbedarfsverkehr, der auch die nicht (betrieblich sinnvoll) im Nachtbusnetz angebunde-
nen Gebiete im Kernbereich erschlief3t. Die jahrlichen Betriebskosten wurden mit ca. 1,4 Mio.
EUR/Jahr bis 2,5 Mio. EUR/Jahr abgeschatzt — je nach Umfang der Nachtbuslinien.

Daneben wurde im Grobkonzept auch der Aspekt ,OPNV-Taxi“ als Grundvariante fiir das
Nachtangebot bzw. als Ergénzung der skizzierten Kombination aus Nachtbus und ,Limo"
detaillierter unter die Lupe genommen. Beim ,OPNV-Taxi“ handelt es sich um eine Art Be-
darfsverkehr, die allerdings die vorhandenen Ressourcen des lokalen Taxigewerbes nutzt.
Fahrten mit dem ,OPNV-Taxi“ werden nach dem Taxitarif abgerechnet, wobei der Fahrgast
nur den regularen OPNV-Tarif bezahlt und der Differenzbetrag von der OPNV-Aufgabentré-
gerin Ubernommen wird.

Fazit im Grobkonzept war dabei, dass das ,OPNV-Taxi grundsatzlich eine Option darstellt,
aber fUr eine Implementierung in der Hansestadt Lubeck noch einige Fragen zu klaren wa-
ren, u. a. zur Zuverlassigkeit des Angebots, zur rechtlichen Ausgestaltung sowie zum Kos-
tenrahmen. Zudem wurde ein zusatzlicher Aufwand in der Verwaltung fur die Abwicklung
benannt.

Bei einem erganzenden Einsatz (,OPNV-Taxi“ in den ansonsten nicht angefahrenen Rand-
bereichen als Anschlussmobilitdt zu den Nachtbuslinien) wurden anhand einer Fahrgast-
schatzung und der Taxipreise Betriebskosten im Bereich von ca. 100.000 EUR/Jahr bis
400.000 EUR/Jahr abgeschatzt. Fiir einen mdglichen eigenstandigen ,OPNV-Taxi‘-Einsatz
im Kerngebiet — anstelle des ,LUumo“ — wurden Betriebskosten von ca. 800.000 EUR/Jahr
abgeschatzt. Diese Kosten wurden sich um Fahrgeldeinnahmen und evtl. Komfortzuschlage
reduzieren.

Aufgrund der hohen Kosten fiir die im Grobkonzept abgepriften Ansatze Nachtbus, ,Limo*,

,OPNV-Taxi“ sowie die verschiedenen Kombinationen lautete die Empfehlung jedoch, keinen
Nachtverkehr in der Hansestadt Liibeck zu bestellen.

Konzept von SWL Mobil fiir die Fortfiihrung von ,Limo*

Das Konzept von SWL Mobil fur eine Fortfiihrung des ,LUmo“-Angebots sieht verschiedene
Varianten vor, die stufenweise aufeinander aufbauen. Dabei sind mehrere Variablen zu un-
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terscheiden, die jeweils mit Kosten bewertet wurden. Veranderungen an diesen Variablen
fuhren zu Veranderung der anzusetzenden Kosten.

Bedienzeiten (nur am Wochenende bzw. an allen Wochentagen)
Bediengebiet

Einsatz von Nachtbuslinien
Zuschlagsregelungen

Diese Variablen werden im Folgenden auf die Erfullung der Ziele des 5. RNVP bzw. des
Grobkonzepts sowie des Haushaltsbeschlusses Uberpruift.

Gestaltung der Bedienzeiten

Néachte Fr/Sa und
Sa/So von 22:30
Uhr bis 5:00 Uhr

Das Grobkonzept
sieht im Sinne der
Bediirfnisse der Ge-

Variante Erfillung 5. Grobkonzept Kostenoptimierung
RNVP (VO/2025-14352) (Haushaltsbeschluss)
1: Wochenende Ja Nein Ja

Durch den Entfall des
Betriebs unter der Wo-
che reduzieren sich die

Nachte Fr/Sa und
Sa/So von 22:30
Uhr bis 5:00 Uhr,
ansonsten von
22:30 Uhr bis 4:00
Uhr

werbebetriebe ein Betriebskosten.
Nachtangebot auch
unter der Woche vor.

2: Taglich Ubererfiillung Ja Eher nein

Der Betrieb unter der
Woche (tendenziell
nachfrageschwacher)
erhoht die Betriebs-
kosten.

Gegenuber dem Status Quo (Wochenende: 20:00 Uhr bis 4:00 Uhr, unter der Woche: 20:00
Uhr bis 1:00 Uhr) sind die Betriebszeiten nach hinten geriickt. Dies ergibt Sinn, um die Be-
triebsruhe der reguldren Linienbusse zu Uberbricken und gleichzeitig den Parallelverkehr mit
den Bussen im Abendverkehr zu reduzieren. Der Beginn des Angebots um 22:30 Uhr ergibt
sich laut SWL Mobil auch aus der Dienstschneidung des Fahrpersonals — ein noch spaterer
Beginn wirde die Kosten hier nicht weiter senken.

Ausgestaltung des Bediengebiets von ,Limo*

bisheriges ,Lumo*“-
Bediengebiet (ohne
Stockelsdorf und
Bad Schwartau, s.
u.)

Ein Grofteil wird
abgedeckt, einige
relevante Stadtbe-
reiche bleiben aber
ohne Angebot (Mois-
ling, Schlutup Kick-
nitz, Travemiinde).

Ein Grofteil wird
abgedeckt, einige
relevante Stadtbe-
reiche bleiben aber

ling, Schlutup Kick-
nitz, Traveminde).

ohne Angebot (Mois-

Variante Erfiillung 5. RNVP | Grobkonzept Kostenoptimierung
(VO/2025/14352) (Haushaltsbeschluss)
a: Kerngebiet Eher nein Eher nein Nein

Der Status Quo wird
beibehalten; dadurch
findet keine Kostenop-
timierung statt.

a: Kerngebiet

b: Moisling
zusatzliche Bedie-
nung von Moisling

Teils

Ein Grofiteil wird
abgedeckt, mehrere
relevante Stadtbe-

Teils
Ein Grofiteil wird

relevante Stadtbe-

abgedeckt, mehrere

Nein

Durch die zusatzlich
notwendigen Fahrzeu-
ge steigen die Be-

(ohne Niendorf) reiche bleiben aber | reiche bleiben aber | triebskosten.
ohne Angebot ohne Angebot
(Schlutup, Kicknitz, | (Schlutup, Kicknitz,
Traveminde). Traveminde).
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a: Kerngebiet Teils Teils Nein

b: Moisling Ein Grolteil wird Ein Grolteil wird Durch das zuséatzlich
c: Schlutup abgedeckt, mehrere | abgedeckt, mehrere | notwendige Fahrzeug
zusatzliche Bedie- | relevante Stadtbe- relevante Stadtbe- steigen die Betriebs-
nung von Schlutup | reiche bleiben aber | reiche bleiben aber | kosten.

ohne Angebot (Ku- ohne Angebot (Ku-

cknitz, Travemun- cknitz, Travemun-

de). de).

Vom Umfang des Bediengebiets abhangig ist auch die Anzahl der bendétigten Fahrzeuge. Am
Wochenende sind dabei jeweils mehr Fahrzeuge als unter der Woche vorgesehen (fir das
Kerngebiet in Variante a z. B. vier Fahrzeuge unter der Woche, sieben am Wochenende).

Die Verringerung der Fahrzeuganzahl ohne Anpassung des Bediengebiets wirde zu gerin-
geren Betriebskosten, aber auch einer sinkenden Zuverlassigkeit des Angebots fuhren. Die
Fahrzeuge waren haufiger ausgelastet und Fahrtanfragen mussten abgelehnt werden.

Eine Erweiterung von ,Lumo“ bis Moisling inkl. Anbindung des Bahnhaltepunkts wirde die
Betriebskosten erhdhen, allerdings auch zu einer Entzerrung der Fahrtnachfragen beitragen,
da nicht alle Umstiege zwischen den Zigen von/nach Hamburg und ,Limo* am Hauptbahn-
hof stattfinden. Ein ahnlicher Nutzen wurde auch durch die Verlangerung der Buslinien zum
Bahnhaltepunkt Moisling (vgl. VO/2022/11145) erwartet.

Im Rahmen des Foérderprojekts ,in2Libeck" werden seit Anfang 2025 auch Bad Schwartau
und Stockelsdorf mit ,Limo* erschlossen. Sobald die Finanzierung des ,Limo* gemaf
Haushaltsbeschluss Mitte 2026 aus dem stadtischen Haushalt Gbernommen wird, entfallt
diese Anbindung wiederum. Eine zusatzliche Bedienung dieser Gebiete (inkl. dann notwen-
diger, zusatzlicher Fahrzeuge) auf3erhalb der HL wirde zudem dem Ansatz der Kostenopti-
mierung widersprechen.

Einsatz von Nachtbuslinien

Variante Erfiillung 5. RNVP Grobkonzept Kostenoptimierung
(VO/2025/14352) (Haushaltsbe-
schluss)
d: Nachtbuslinie | Ja Ja Nein

Die Kosten flr die
Nachtbuslinie sind
trotz des hohen Nut-
zens sehr hoch.

Gemeinsam mit
,LUmo“ (a, b und c)
werden alle relevan-
ten Stadtbereiche

Gemeinsam mit ,LuU-
mo*“ (a, b und c) wer-
den alle relevanten

Stadtbereiche ange-

nach Travemiin-
de

zusatzliche Nacht-
buslinie Gber K-

cknitz bunden. angebunden.
e: Weitere Nacht- | Ubererfiillung Ja Nein
buslinien Im 5. RNVP ist keine | Die Nachtbuslinien Die Nachtbuslinien

dienen als Grund-
last, die durch ,LU-
mo*“ erganzt wird.

zusatzliche Nacht-
buslinien im Kern-
gebiet

~DoppelerschlieBung*
mit ,Lamo" und Bus
vorgesehen. Die

erzeugen zusatzliche
Betriebskosten, ob-
wohl die Gebiete be-

Nachtbuslinien kon-
nen aber die Grundla-
stibernehmen und so
einer Uberlastung des
~,LUmo* entgegenwir-
ken.

reits mit ,LGmo* er-
reicht werden. Ohne
Nachtbusse kann es
allerdings zu Uberlas-
tungen kommen.

Fir den Korridor Innenstadt — Kiicknitz — Travemtinde bietet sich nur der Einsatz einer Busli-
nie an, die die Nachfrage im Korridor optimal biindeln wirde. Ein ,Limo“-Betrieb bis Trave-
muinde wirde aufgrund der langen, zuriickzulegenden Strecken eine deutliche Erhéhung der
Fahrzeuganzahl (und damit der Betriebskosten) nach sich ziehen.
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Zuschlagsregelungen
Der 5. RNVP und das Grobkonzept treffen keine Aussagen zu Zuschlagsregelungen. Daher
wird diese Variable nicht anhand dieser Planansatze, sondern anhand inhaltlicher Kriterien

Uberpruft. Diese Kriterien stehen dabei in einem Spannungsfeld zueinander:

Lediglich normale
Fahrgeldeinnahmen
werden angesetzt. Ein
Grolteil der Fahrgaste
ist mit Zeitkarten wie
dem Deutschlandticket
unterwegs.

Es ist mit einer deut-
lichen Erhéhung der
Fahrtanfragen zu
rechnen. Bei gleich-
bleibendem Fahr-
zeugeinsatz sinkt die
Fahrtannahmequote
deutlich.

Zuschlag Kostendeckungsgrad | Zuverlassigkeit Attraktivitat des
Angebots
Kein Zuschlag Gering,ca.2-3 % Gering Hoch

Ohne Zuschlag ist
das Angebot sowohl
fur Fahrgaste im
Freizeitverkehr als
auch fur Pendelnde
sehr attraktiv. Die
Fahrzeuge sind voll
ausgelastet. Aller-
dings kann es zu
Uberlastungen und
einer z. T. geringe-
ren Zuverlassigkeit
kommen.

Zuschlag: 2,00
EUR/Fahrt

Gering, ca. 15 %
Das Erheben eines
Zuschlags erhoht den
Kostendeckungsgrad.

Mittel

Durch den Zuschlag
werden ,unnétige”
Fahrten (z. B. Fahr-
ten, die auch mit
Fahrrad oder zu Ful}
moglich waren),
vermieden. Die

Mittel

Fur Fahrgaste im
Freizeitverkehr ist
,LUmo* erheblich
gunstiger als das
Taxi; fur regelmafi-
ge Nutzende (z. B.
Pendelnde) stellt der

EUR/Fahrt

Trotz der Verdoppe-
lung des Zuschlags
erhéht sich die Kost-
endeckung nur unwe-
sentlich, da gleichzei-
tig ein Fahrgastverlust
prognostiziert wird.

Aufgrund des pro-
gnostizierten Fahr-
gastverlustes (ge-
geniuiber dem 2-€-
Zuschlag) steigt die
Fahrtannahmequote
und damit die Zuver-
|&ssigkeit fur die
Nutzenden.

Fahrtannahmequote | Zuschlag allerdings
ist ausreichend bereits eine gewisse
hoch. Belastung dar. Die
Fahrzeuge sind
dennoch gut ausge-
lastet.
Zuschlag: 4,00 Mittel, ca. 20 % Hoch Gering

Fur Fahrgaste im
Freizeitverkehr ist
,LUmo* weiterhin
gunstiger als das
Taxi; fur regelmafi-
ge Nutzende (z. B.
Pendelnde) stellt der
Zuschlag allerdings
eine hohe Belastung
dar. Die Fahrzeuge
sind nicht mehr voll
ausgelastet.

Die Frage nach Komfort- bzw. Nachtzuschldgen wird in anderen Regionen unterschiedlich
gehandhabt. Manche Systeme wie ,hin und wech® in Neuminster kommen ohne Zuschlag
aus, wohingegen an anderer Stelle Zuschlage zum Tragen kommen. In Hamburg-Harburg
verkehrt ,hvv hop* mit einem Aufpreis von 2,00 EUR pro Einzelfahrt, es werden aber auch
Wochenkarten (10,00 EUR) und Monatskarten (30,00 EUR) angeboten. Ein ahnliches Modell
wird auch beim Linienbedarfsverkehr in der Schleiregion (,NAHSHUTTLE SMILE24" im Kreis
Rendsburg-Eckernférde) angewendet (Zuschlag pro Fahrt 1,00 EUR, Monatskarte 15,00
EUR).
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Ein pauschaler Zuschlag in der H6he von 4,00 EUR/Fahrt ist insgesamt als vergleichsweise
hoch einzuschatzen. Allerdings gibt es Ansatze, z. B. im Rhein-Main-Verkehrsverbund, bei
denen neben einem Komfortzuschlag auch kilometerabhangige Entfernungspauschalen hin-
zukommen (z. B. bei ,KNUT“ in Frankfurt 1,00 EUR/Fahrt als Komfortzuschlag sowie 0,30
EUR/Kilometer). Fur Fahrten mit einer Lange von 10 Kilometern wirde hier also auch insge-
samt ein Zuschlag von 4,00 EUR erfolgen, kiirzere Fahrten sind hingegen gunstiger.

Fur die Nachtbuslinien wird ebenfalls ein Zuschlag in gleicher Hohe wie beim ,Limo* emp-
fohlen. Allerdings sind hier im SWL-Konzept nur die Betriebskosten angegeben, nicht mogli-
che Fahrgeldeinnahmen. Dies entspricht dem Vorgehen bei anderen Ausweitungen des
Busangebots (z. B. Ausweitung im Zuge des Bahnhaltepunkts Moisling).

Im Busverkehr sind Zuschlage in den Nachtbussen deutschlandweit hingegen inzwischen
selten. Nur noch einzelne Stadte wie beispielsweise Kaiserslautern oder Siegen erheben
einen Zuschlag bzw. fahren in einem besonderen Nachttarif. Im Schleswig-Holstein-Tarif ist
ein Zuschlag im Busverkehr bisher nicht vorgesehen. Hier misste zunachst geklart werden,
ob eine Anpassung der Tarifbestimmungen sowie der Vertriebswege mdglich wére. Bei ei-
nem Verkauf des Zuschlags im Bus ist mit einer erheblichen Verlangerung der Einstiegs-
zeiten an den Haltestellen zu rechnen.

Fazit

Die Ansatze von SWL Mobil sind inhaltlich grundsatzlich nachvollziehbar und zeigen die ver-
schiedenen Varianten, unter denen das ,Limo“-Angebot weitergefliihrt werden kénnte. Die
Ausgestaltung von Bediengebiet, Bedienzeiten und Zuschlagsregelung geben dabei den
Kostenrahmen vor.

Aus den dargestellten Varianten erscheinen folgende Kombinationen aus Sicht der bisher im
5. RNVP und im Grobkonzept gewahlten Ansatze inhaltlich am zielfihrendsten (sortiert nach
Betriebskosten):

Planung Bedienzeiten Raumlicher Nachtbuslinien Betriebskosten
Umfang ,,Li- bis
mo“
1a Wochenende Kerngebiet - Ca. 425.000
(Beibehalt EUR/Jahr
Status Quo,
nur am Wo-
chenende)
2a Taglich Kerngebiet - Ca. 700.000
(Beibehalt EUR/Jahr
Status Quo)
1abcd Wochenende Kerngebiet, Travemunde Ca. 810.000
(5. RNVP) Moisling, EUR/Jahr
Schlutup
2abcd Taglich Kerngebiet, Travemunde Ca. 1.503.000
(5. RNVP, Moisling, EUR/Jahr
taglich) Schlutup
2abcde Taglich Kerngebiet, Travemuinde Ca. 1.748.000
(Grobkonzept, | (Nachtbusse Moisling, Sereetzer Weg EUR/Jahr
Variante) auler nach Tra- | Schlutup Eichholz
veminde nur am Hochschulstadtteil
Wochenende) Bahnhof Moisling
2abcde Taglich Kerngebiet, Travemunde Ca. 2.168.000
(Grobkonzept, Moisling, Sereetzer Weg EUR/Jahr
vollstandig) Schlutup Eichholz
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Hochschulstadtteil
Bahnhof Moisling

Auch wenn die genannten Betriebskosten noch durch Fahrgeldeinnahmen und evtl. Komfort-
bzw. Nachtzuschlage reduziert werden, zeigen sich bei allen Varianten dennoch hohe Kos-
ten, die bei einer Weiterbestellung durch die Hansestadt Lubeck zu tragen waren. Insbeson-
dere die Varianten, die sich am Grobkonzept orientieren und einen zeitlich umfassenden
Betrieb von ,Limo*“ und Nachtbus vorsehen, schlagen hier mit Kosten im Millionenbereich
deutlich zu Buche.

Die kostenglinstigste Variante ware die Variante 1a, d. h. ein ,Limo“-Betrieb nur am Wo-
chenende und auch nur im Kerngebiet mit Betriebskosten von ca. 425.000 EUR/Jahr.

Analog zu den Uberlegungen im Grobkonzept wére anstelle des ,Limo* auch ein Einsatz
eines ,OPNV-Taxis“ grundséatzlich méglich, wenn auch mit einigen offenen Fragen verbun-
den. Im Grobkonzept wurden fir einen ,OPNV-Taxi“-Betrieb analog zum Status Quo beim
,LUmo* Betriebskosten von ca. 800.000 EUR/Jahr abgeschéatzt. Diese Kosten ergeben sich
aus dem aktuell gultigen Taxitarif sowie den Leistungsparametern des aktuellen ,Limo*“-Be-
triebs (Anzahl der Fahrgaste, durchschnittliche Fahrtlange), wobei zukiinftige Anderungen
am Taxitarif (z. B. Einflhrung von Festpreisen) zu Anpassungen fiihren wirden. Analog zu
den ,Lumo“-Uberlegungen héatten Komfortzuschldge auch hier Auswirkungen auf den Aus-
gleichsbetrag, den die Hansestadt Lubeck Ubernehmen musste. Im Vergleich lagen die Kos-
ten fir die Hansestadt Liibeck (ohne Einnahmen) fiir ein ,OPNV-Taxi“ héher als fir ,Limo*.

Andere Stellschrauben, um zu einer nennenswerten weiteren Kostenreduzierung beizutra-
gen, ergeben sich aus Sicht der Verwaltung nicht. Erst mit der Marktreife von autonomen
Fahrzeugen, wie von SWL Mobil ausfiihrlicher in Anlage 1 beschrieben, ware ein gewisses
Kostenreduzierungspotenzial vorhanden. Der Markt und evtl. Férderungsmoglichkeiten wer-
den beobachtet. Die Hansestadt Liibeck als OPNV-Aufgabentrager ist daneben Teil einer
Arbeitsgruppe des Landes zum autonomen Fahren, die dazu beitragen soll, autonomes Fah-
ren in Schleswig-Holstein ziigig in einen OPNV-Regelbetrieb zu integrieren. Uberlegungen
zu besonders geeigneten Korridoren werden angestellt.

Angesichts der hohen Kosten empfiehlt die Verwaltung — wie bereits in VO/2025/14352 —
weiterhin keine Umsetzung eines Nachtverkehrsangebots in der Hansestadt Libeck ab
01.01.2027.

Ein anderslautender politischer Beschluss misste bis Ende Juni 2026 erfolgen, damit SWL
Mobil ausreichend Zeit fir die Vorbereitung des Weiterbetriebs bliebe.

Anlagen:

Anlage 1 Konzept von SWL Mobil zur Weiterfihrung von ,Limo*
Anlage 2 Stellungnahme Frauenbiro vom 12.02.2026

Senatorin Joanna Hagen
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	Hintergrund sind hier die systemischen Vor- und Nachteile: Ein reines Nachtbusnetz zur Erschließung aller notwendigen Gebiete wäre mit hohen Kosten für die Hansestadt Lübeck verbunden. Ein reiner Linienbedarfsverkehr hingegen lässt sich aufgrund der räumlichen Struktur der Hansestadt Lübeck nicht sinnvoll auf alle notwendigen Gebiete ausweiten, da bei der ausgedehnten Stadtgröße Lübecks Fahrzeuge für jeweils lange Distanzen gebunden sein könnten und somit dem Gesamtsystem für Fahrtwünsche nicht zur Verfügung stehen könnten. Zudem ist die Zuverlässigkeit des Systems für die Fahrgäste ein Problem, da aufgrund einer hohen Nachfrage alle Fahrzeuge ausgelastet sein können und dann Fahrgästen ggf. kein Fahrtangebot gemacht werden kann. Eine Erhöhung der Fahrzeugflotte ginge ebenfalls mit hohen Kosten einher.
	Das Grobkonzept enthielt daher stündliche Nachtbuslinien auf den Hauptachsen, die die Hauptlast des Angebots tragen sollten. Ergänzt werden sollten die Nachtbuslinien um einen Linienbedarfsverkehr, der auch die nicht (betrieblich sinnvoll) im Nachtbusnetz angebundenen Gebiete im Kernbereich erschließt. Die jährlichen Betriebskosten wurden mit ca. 1,4 Mio. EUR/Jahr bis 2,5 Mio. EUR/Jahr abgeschätzt – je nach Umfang der Nachtbuslinien.
	Daneben wurde im Grobkonzept auch der Aspekt „ÖPNV-Taxi“ als Grundvariante für das Nachtangebot bzw. als Ergänzung der skizzierten Kombination aus Nachtbus und „Lümo“ detaillierter unter die Lupe genommen. Beim „ÖPNV-Taxi“ handelt es sich um eine Art Bedarfsverkehr, die allerdings die vorhandenen Ressourcen des lokalen Taxigewerbes nutzt. Fahrten mit dem „ÖPNV-Taxi“ werden nach dem Taxitarif abgerechnet, wobei der Fahrgast nur den regulären ÖPNV-Tarif bezahlt und der Differenzbetrag von der ÖPNV-Aufgabenträgerin übernommen wird.
	Fazit im Grobkonzept war dabei, dass das „ÖPNV-Taxi“ grundsätzlich eine Option darstellt, aber für eine Implementierung in der Hansestadt Lübeck noch einige Fragen zu klären wären, u. a. zur Zuverlässigkeit des Angebots, zur rechtlichen Ausgestaltung sowie zum Kostenrahmen. Zudem wurde ein zusätzlicher Aufwand in der Verwaltung für die Abwicklung benannt.
	Bei einem ergänzenden Einsatz („ÖPNV-Taxi“ in den ansonsten nicht angefahrenen Randbereichen als Anschlussmobilität zu den Nachtbuslinien) wurden anhand einer Fahrgastschätzung und der Taxipreise Betriebskosten im Bereich von ca. 100.000 EUR/Jahr bis 400.000 EUR/Jahr abgeschätzt. Für einen möglichen eigenständigen „ÖPNV-Taxi“-Einsatz im Kerngebiet – anstelle des „Lümo“ – wurden Betriebskosten von ca. 800.000 EUR/Jahr abgeschätzt. Diese Kosten würden sich um Fahrgeldeinnahmen und evtl. Komfortzuschläge reduzieren.
	Aufgrund der hohen Kosten für die im Grobkonzept abgeprüften Ansätze Nachtbus, „Lümo“, „ÖPNV-Taxi“ sowie die verschiedenen Kombinationen lautete die Empfehlung jedoch, keinen Nachtverkehr in der Hansestadt Lübeck zu bestellen.
	Konzept von SWL Mobil für die Fortführung von „Lümo“
	Das Konzept von SWL Mobil für eine Fortführung des „Lümo“-Angebots sieht verschiedene Varianten vor, die stufenweise aufeinander aufbauen. Dabei sind mehrere Variablen zu unterscheiden, die jeweils mit Kosten bewertet wurden. Veränderungen an diesen Variablen führen zu Veränderung der anzusetzenden Kosten.
		Bedienzeiten (nur am Wochenende bzw. an allen Wochentagen)
		Bediengebiet
		Einsatz von Nachtbuslinien
		Zuschlagsregelungen
	Diese Variablen werden im Folgenden auf die Erfüllung der Ziele des 5. RNVP bzw. des Grobkonzepts sowie des Haushaltsbeschlusses überprüft.
	Gestaltung der Bedienzeiten
	Gegenüber dem Status Quo (Wochenende: 20:00 Uhr bis 4:00 Uhr, unter der Woche: 20:00 Uhr bis 1:00 Uhr) sind die Betriebszeiten nach hinten gerückt. Dies ergibt Sinn, um die Betriebsruhe der regulären Linienbusse zu überbrücken und gleichzeitig den Parallelverkehr mit den Bussen im Abendverkehr zu reduzieren. Der Beginn des Angebots um 22:30 Uhr ergibt sich laut SWL Mobil auch aus der Dienstschneidung des Fahrpersonals – ein noch späterer Beginn würde die Kosten hier nicht weiter senken.
	Ausgestaltung des Bediengebiets von „Lümo“
	Vom Umfang des Bediengebiets abhängig ist auch die Anzahl der benötigten Fahrzeuge. Am Wochenende sind dabei jeweils mehr Fahrzeuge als unter der Woche vorgesehen (für das Kerngebiet in Variante a z. B. vier Fahrzeuge unter der Woche, sieben am Wochenende).
	Die Verringerung der Fahrzeuganzahl ohne Anpassung des Bediengebiets würde zu geringeren Betriebskosten, aber auch einer sinkenden Zuverlässigkeit des Angebots führen. Die Fahrzeuge wären häufiger ausgelastet und Fahrtanfragen müssten abgelehnt werden.
	Eine Erweiterung von „Lümo“ bis Moisling inkl. Anbindung des Bahnhaltepunkts würde die Betriebskosten erhöhen, allerdings auch zu einer Entzerrung der Fahrtnachfragen beitragen, da nicht alle Umstiege zwischen den Zügen von/nach Hamburg und „Lümo“ am Hauptbahnhof stattfinden. Ein ähnlicher Nutzen wurde auch durch die Verlängerung der Buslinien zum Bahnhaltepunkt Moisling (vgl. VO/2022/11145) erwartet.
	Im Rahmen des Förderprojekts „in2Lübeck“ werden seit Anfang 2025 auch Bad Schwartau und Stockelsdorf mit „Lümo“ erschlossen. Sobald die Finanzierung des „Lümo“ gemäß Haushaltsbeschluss Mitte 2026 aus dem städtischen Haushalt übernommen wird, entfällt diese Anbindung wiederum. Eine zusätzliche Bedienung dieser Gebiete (inkl. dann notwendiger, zusätzlicher Fahrzeuge) außerhalb der HL würde zudem dem Ansatz der Kostenoptimierung widersprechen.
	Einsatz von Nachtbuslinien
	Für den Korridor Innenstadt – Kücknitz – Travemünde bietet sich nur der Einsatz einer Buslinie an, die die Nachfrage im Korridor optimal bündeln würde. Ein „Lümo“-Betrieb bis Travemünde würde aufgrund der langen, zurückzulegenden Strecken eine deutliche Erhöhung der Fahrzeuganzahl (und damit der Betriebskosten) nach sich ziehen.
	Zuschlagsregelungen
	Der 5. RNVP und das Grobkonzept treffen keine Aussagen zu Zuschlagsregelungen. Daher wird diese Variable nicht anhand dieser Planansätze, sondern anhand inhaltlicher Kriterien überprüft. Diese Kriterien stehen dabei in einem Spannungsfeld zueinander:
	Die Frage nach Komfort- bzw. Nachtzuschlägen wird in anderen Regionen unterschiedlich gehandhabt. Manche Systeme wie „hin und wech“ in Neumünster kommen ohne Zuschlag aus, wohingegen an anderer Stelle Zuschläge zum Tragen kommen. In Hamburg-Harburg verkehrt „hvv hop“ mit einem Aufpreis von 2,00 EUR pro Einzelfahrt, es werden aber auch Wochenkarten (10,00 EUR) und Monatskarten (30,00 EUR) angeboten. Ein ähnliches Modell wird auch beim Linienbedarfsverkehr in der Schleiregion („NAHSHUTTLE SMILE24“ im Kreis Rendsburg-Eckernförde) angewendet (Zuschlag pro Fahrt 1,00 EUR, Monatskarte 15,00 EUR).
	Ein pauschaler Zuschlag in der Höhe von 4,00 EUR/Fahrt ist insgesamt als vergleichsweise hoch einzuschätzen. Allerdings gibt es Ansätze, z. B. im Rhein-Main-Verkehrsverbund, bei denen neben einem Komfortzuschlag auch kilometerabhängige Entfernungspauschalen hinzukommen (z. B. bei „KNUT“ in Frankfurt 1,00 EUR/Fahrt als Komfortzuschlag sowie 0,30 EUR/Kilometer). Für Fahrten mit einer Länge von 10 Kilometern würde hier also auch insgesamt ein Zuschlag von 4,00 EUR erfolgen, kürzere Fahrten sind hingegen günstiger.
	Für die Nachtbuslinien wird ebenfalls ein Zuschlag in gleicher Höhe wie beim „Lümo“ empfohlen. Allerdings sind hier im SWL-Konzept nur die Betriebskosten angegeben, nicht mögliche Fahrgeldeinnahmen. Dies entspricht dem Vorgehen bei anderen Ausweitungen des Busangebots (z. B. Ausweitung im Zuge des Bahnhaltepunkts Moisling).
	Im Busverkehr sind Zuschläge in den Nachtbussen deutschlandweit hingegen inzwischen selten. Nur noch einzelne Städte wie beispielsweise Kaiserslautern oder Siegen erheben einen Zuschlag bzw. fahren in einem besonderen Nachttarif. Im Schleswig-Holstein-Tarif ist ein Zuschlag im Busverkehr bisher nicht vorgesehen. Hier müsste zunächst geklärt werden, ob eine Anpassung der Tarifbestimmungen sowie der Vertriebswege möglich wäre. Bei einem Verkauf des Zuschlags im Bus ist mit einer erheblichen Verlängerung der Einstiegszeiten an den Haltestellen zu rechnen.
	Fazit
	Die Ansätze von SWL Mobil sind inhaltlich grundsätzlich nachvollziehbar und zeigen die verschiedenen Varianten, unter denen das „Lümo“-Angebot weitergeführt werden könnte. Die Ausgestaltung von Bediengebiet, Bedienzeiten und Zuschlagsregelung geben dabei den Kostenrahmen vor.
	Aus den dargestellten Varianten erscheinen folgende Kombinationen aus Sicht der bisher im 5. RNVP und im Grobkonzept gewählten Ansätze inhaltlich am zielführendsten (sortiert nach Betriebskosten):
	Auch wenn die genannten Betriebskosten noch durch Fahrgeldeinnahmen und evtl. Komfort- bzw. Nachtzuschläge reduziert werden, zeigen sich bei allen Varianten dennoch hohe Kosten, die bei einer Weiterbestellung durch die Hansestadt Lübeck zu tragen wären. Insbesondere die Varianten, die sich am Grobkonzept orientieren und einen zeitlich umfassenden Betrieb von „Lümo“ und Nachtbus vorsehen, schlagen hier mit Kosten im Millionenbereich deutlich zu Buche.
	Die kostengünstigste Variante wäre die Variante 1a, d. h. ein „Lümo“-Betrieb nur am Wochenende und auch nur im Kerngebiet mit Betriebskosten von ca. 425.000 EUR/Jahr.
	Analog zu den Überlegungen im Grobkonzept wäre anstelle des „Lümo“ auch ein Einsatz eines „ÖPNV-Taxis“ grundsätzlich möglich, wenn auch mit einigen offenen Fragen verbunden. Im Grobkonzept wurden für einen „ÖPNV-Taxi“-Betrieb analog zum Status Quo beim „Lümo“ Betriebskosten von ca. 800.000 EUR/Jahr abgeschätzt. Diese Kosten ergeben sich aus dem aktuell gültigen Taxitarif sowie den Leistungsparametern des aktuellen „Lümo“-Betriebs (Anzahl der Fahrgäste, durchschnittliche Fahrtlänge), wobei zukünftige Änderungen am Taxitarif (z. B. Einführung von Festpreisen) zu Anpassungen führen würden. Analog zu den „Lümo“-Überlegungen hätten Komfortzuschläge auch hier Auswirkungen auf den Ausgleichsbetrag, den die Hansestadt Lübeck übernehmen müsste. Im Vergleich lägen die Kosten für die Hansestadt Lübeck (ohne Einnahmen) für ein „ÖPNV-Taxi“ höher als für „Lümo“.
	Andere Stellschrauben, um zu einer nennenswerten weiteren Kostenreduzierung beizutragen, ergeben sich aus Sicht der Verwaltung nicht. Erst mit der Marktreife von autonomen Fahrzeugen, wie von SWL Mobil ausführlicher in Anlage 1 beschrieben, wäre ein gewisses Kostenreduzierungspotenzial vorhanden. Der Markt und evtl. Förderungsmöglichkeiten werden beobachtet. Die Hansestadt Lübeck als ÖPNV-Aufgabenträger ist daneben Teil einer Arbeitsgruppe des Landes zum autonomen Fahren, die dazu beitragen soll, autonomes Fahren in Schleswig-Holstein zügig in einen ÖPNV-Regelbetrieb zu integrieren. Überlegungen zu besonders geeigneten Korridoren werden angestellt.
	Angesichts der hohen Kosten empfiehlt die Verwaltung – wie bereits in VO/2025/14352 – weiterhin keine Umsetzung eines Nachtverkehrsangebots in der Hansestadt Lübeck ab 01.01.2027.
	Ein anderslautender politischer Beschluss müsste bis Ende Juni 2026 erfolgen, damit SWL Mobil ausreichend Zeit für die Vorbereitung des Weiterbetriebs bliebe.
	Anlage 1	Konzept von SWL Mobil zur Weiterführung von „Lümo“
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